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Allgemeine	Geschäftsbedingungen		

der		

KORDES	Strategy	Advisors	

Gültig	ab	1.1.2020	

	

	§	1	 Geltungsbereich		
	

(1) Die	 Bestimmungen	 der	 Abschnitte	 1.	 bis	 9.	 gelten	 für	 sämtliche	 Leistungen	 der	
KORDES	Strategy	Advisors	und	für	 	sämtliche	Verträge	mit	 ihren	Kunden	unabhängig	
von	Inhalt	und	Rechtsnatur	der	von	der	KORDES	Strategy	Advisors	angebotenen	bzw.	
vertraglich	übernommenen	Leistungen.	
	

(2) Soweit	 Verträge	 oder	 bestimmte	 Leistungen	 der	 KORDES	 Strategy	 Advisors	
Bestimmungen	 enthalten,	 die	 von	 den	 folgenden	 allgemeinen	 Auftragsbedingungen	
abweichen,	 gehen	 die	 individuell	 angebotenen	 oder	 vereinbarten	 Vertragsregeln	
diesen	allgemeinen	Auftragsbedingungen	vor	.	
	

(3)		Unter	Mitarbeiter	der	KSA	zählen	alle	unter	der	von	der	KSA	für	die	Projekterstellung		
herangezogenen	 und	 dem	 Kunden	 namentlich	 genannten	 Berater	 und	
Projektmitarbeiter	ungeachtet	ihrer	arbeitsrechtlichen	Beiziehung	zur	KSA.			
	

 §	2	 	Mitwirkungsobliegenheiten	des	Kunden	

(1) Um	der	KSA	die	gewünschte	professionelle	Arbeit	zu	ermöglichen,	wird	der	Kunde	die	
KSA	 über	 die	 geschäftliche,	 organisatorische,	 technische	 und	 wettbewerbliche	
Situation	seines	Unternehmens	möglichst	umfassend	informieren.	
	

(2) Die	 KSA	 wird	 auch	 ungefragt	 und	 möglichst	 frühzeitig	 über	 solche	 Umstände	
informiert,	die	von	Bedeutung	für	das	Projekt	sein	können.		
	

(3) Von	 der	 KSA	 	 gelieferte	 Zwischenergebnisse	 und	 Zwischenberichte	 werden	 vom	
Kunden	 unverzüglich	 daraufhin	 überprüft,	 ob	 die	 darin	 enthaltenen	 Informationen	
über	den	Kunden	bzw.	 sein	Unternehmen	zutreffen;	etwa	erforderliche	Korrekturen	
und	ebenso	Änderungswünsche	werden	der	KSA	unverzüglich	schriftlich	mitgeteilt.	
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§	3		 	Auftragserteilung	und	Vergütung	

(1)		Grundlage	 der	 Geschäftsbeziehung	 zwischen	 KSA	 und	 dem	 Auftraggeber	 ist	 der	
jeweilige	Beratungsvertrag,	 in	dem	Leistungsumfang	,	Ziele	 ,	Meilensteine	sowie	die	
Vergütung	festgelegt	werden.		

	
(2)		 KSA	 berechnet	 ihre	 Leistungen	 in	 Form	 eines	 Honorars	 	 auf	 Basis	 des	 erfolgten	

zeitlichen	 Aufwandes.	 Die	 Honorartabelle	 wird	 auf	 Wunsch	 jederzeit	 sowie	
automatisch	mit	der	Angebotserstellung	dem	Kunden	vorgelegt.				

																																																																
(3)		 KSA	berechnet	keine	Stundensätze	 ,	 sondern	nur	Halbtage	oder	Manntage.	Kürzere	

Tätigkeiten	werden	im	Rechnungszeitraum	per	Zeitnachweis	aufsummiert.		
	
(4)		 KSA	 ist	 verpflichtet	 ,	 den	 Aufwand	 in	 Manntagen	 oder	 Halbtagen	 dem	 Kunden	

monatlich	bzw.	nach	Leistungserstellung	in	Form	eines	Zeitnachweises	zusammen	mit	
der	Rechnung	zu	belegen.			

	
(5)		 Zusätzliche	 Kosten	 wie	 Reisekosten,	 Fahrtkosten,	 Auslagen	 werden	 gesondert	 und	

nach		Beleg	abgerechnet.		
	
(6)	 Die	folgenden	Reiserichtlinien	finden	in	Europa	Anwendung:																																					

Reisen	mit	dem	Flugzeug:	Economy	Class	.																																																																					
Reisen	mit	der	Bahn:	2.	Klasse	(sofern	verfügbar).																																																												
Reisen	mit	dem	PKW:	0,40	€/km.	(oder	Mietwagen)																																																																																																																												
Richtlinien	und	Budget	für	Reisen	außerhalb	Europas	vereinbart	KSA	mit	dem	
Kunden.		

	

§	4		 Zahlungsbedingungen	 	

(1)	 Der	 Anspruch	 von	 KSA	 auf	 Zahlung	 einer	 Rechnung	 entsteht	 für	 jede	 einzelne	
Leistung,	 sobald	 diese	 erbracht	 wurde.	 Wenn	 nicht	 anders	 vereinbart,	 ist	 der	
Rechnungsbetrag	 innerhalb	 von	 10	 Wochentagen	 	 nach	 Rechnungserhalt	 ohne				
Abzug	zur	Zahlung	zu	begleichen.		

	
(2)	 Währt	 das	 Projekt	 mindestens	 2	 (zwei	 )	 Monate,	 	 erfolgt	 die	 Rechnungsstellung									

in	 der	 Regel	 auf	 Monatsbasis	 spätestens	 zu	 Beginn	 des	 Folgemonats.																										
Auf	Kundenwunsch	erfolgt	die	Rechnungsstellung	auch	nach	erfolgter	(Teil-)leistung,	
sofern	 der	 Zeitraum	 der	 (Teil-)leistung	 sich	 nicht	 über	 mehr	 als	 	 40	 Kalendertage	
erstreckt.			

	
(3)		 KSA	behält	 sich	vor,	bei	einer	Projektdauer	von	mindestens	3	Monaten	oder	einem	

Auftragsvolumen	von	über	6,000	EUR	eine	Vorauszahlung	in	Höhe	von	maximal	30%		
des	vereinbarten	Auftragsvolumens		zu	erheben.	

	
(4) Befindet	 sich	 der	 Auftraggeber	 KSA	 	 gegenüber	 mit	 Zahlungsverpflichtungen	 im	

Verzug,	hat	KSA	das	Recht,	die	weitere	Leistungserbringung	bis	zur	Zahlung	aufzu-	
schieben.	 Zur	 Geltendmachung	 der	 Rechte	 aus	 Eigentumsvorbehalt	 ist	 ein	 Rücktritt	
vom	Vertrag	nicht	erforderlich.																																																																											
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(5) Eine	Aufrechnung	durch	den	Auftraggeber	mit	Gegenansprüchen	 ist	ausgeschlossen,		

es	 sei	 denn,	 die	 Gegenansprüche	 sind	 unbestritten	 oder	 rechtskräftig	 festgestellt.					
Die	 Geltendmachung	 eines	 Zurückbehaltungsrechts	 durch	 den	 Auftraggeber	 ist	
ausgeschlossen,	 es	 sei	 denn,	 es	 beruht	 auf	 demselben	 Vertragsverhältnis	 oder	 die	
Gegenansprüche	sind	unbestritten	oder	rechtskräftig	festgestellt.		
	

§	5		 Vorzeitige	Vertragsbeendigung,	Vergütung 

(1)	 Die	KSA	räumt	dem	Kunden	das	Recht	ein,	jeden	Vertrag		vorzeitig	zu	kündigen,	wenn	
der	 Kunde	 dies	 wünscht.	 Die	 vorzeitige	 Kündigung	 lässt	 vereinbarte	
Verschwiegenheitspflichten	und	sonstige	nachvertragliche	Treuepflichten	unberührt.	

	
(2)		 Für	die	bis	 zum	Zugang	einer	vorzeitigen	Kündigung	erbrachten	Leistungen	der	KSA	

zahlt	der	Kunde	das	vereinbarte	Honorar	und	die	vereinbarten	Auslagen	an	die	KSA.		
	
	

§	6		 Gewährleistung,	Haftung	

(1) Wenn	und	 soweit	 etwaige	Beratungsfehler	 und/oder	 etwaige	Mängel	 einer	 von	der	
KSA	 erstellten	 Leistung	 darauf	 beruhen,	 dass	 der	 Kunde	Mitwirkungsobliegenheiten	
gemäß	 Abschnitt	 2.	 nicht,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 erfüllt	 hat,	 ist	 die	
Haftung	der	KSA	ausgeschlossen.	Den	Nachweis	 der	 vollständigen	und	 rechtzeitigen	
Erfüllung	 aller	 Mitwirkungsobliegenheiten	 wird	 im	 Streitfall	 der	 Kunde	 führen.										
Die	 KSA	 übernimmt	 ferner	 keine	Haftung	 für	 etwaige	 Schäden	 des	 Kunden,	 die	 auf	
Nichtbeachtung	der	Sicherungsobliegenheit	beruhen.	
	

(2) Für	Schäden	des	Kunden	haftet	die	KSA	bei	einfacher	Fahrlässigkeit	ihrer	Organe	oder	
Mitarbeiter	 nur,	wenn	und	 soweit	 die	 Schäden	 auf	 der	Verletzung	 solcher	 Pflichten	
beruhen,	 deren	 Erfüllung	 zum	 Erreichen	 des	 Vertragszwecks	 unbedingt	 erforderlich	
ist.	 Im	 Übrigen	 haftet	 die	 	 KSA	 für	 Schäden	 aus	 Verzug,	 aus	 Unmöglichkeit	 der	
Leistung,	 aus	 positiver	 Forderungsverletzung,	 aus	 Verschulden	 bei	 Vertragsschluss	
oder	aus	unerlaubten	Handlungen	nur,	wenn	und	soweit	sie	von	der	KSA	vorsätzlich	
oder	grob	fahrlässig	verursacht	worden	sin	

	
(3) Die	 Haftung	 der	 KSA	 beschränkt	 sich	 auf	 solche	 Schäden,	 mit	 denen	 die	 KSA	

vernünftigerweise	rechnen	muss.	Die	Haftung	ist	der	Höhe	nach	begrenzt	auf	maximal	
20.000	€	pro	Schadensfall.	Für	Schäden	haftet	die	KSA	nur	bei	einer	vorsätzlichen	oder	
grob	 fahrlässigen	 Verursachung,	 oder	 soweit	 die	 nach	 Satz	 3	 vereinbarte	
Haftpflichtversicherung	aufgrund	von	Serienschäden	oder	wegen	anderer	von	der	KSA	
verschuldeter	Umstände	nicht	eintrittspflichtig	ist.	

	
(4) Alle	 etwaigen	 Schadensersatzansprüche	 gegen	 die	 KSA	 verjähren	 spätestens	 nach	

Ablauf	 von	 3	 Jahren.	 Die	 Verjährungsfrist	 beginnt	 mit	 der	 Erkennbarkeit	 eines	
Schadens,	spätestens	jedoch	mit	Abschluss	der	vertragsgemäßen	Tätigkeit.	
	



							KORDES	
	
§	7		 Wahrung	der	Vertraulichkeit	durch	KSA	und	ihre	Partner	

(1)		 Die	 KSA	 und	 ihre	 Partner	 werden	 alle	 von	 ihrem	 Klienten	 im	 Rahmen	 der	
Zusammenarbeit	 erhaltenen	 Informationen	 über	 dessen	 Unternehmen	 strikt	
vertraulich	 behandeln,	 soweit	 sie	 nicht	 allgemein	 bekannt	 sind.	 Dasselbe	 gilt	 für	
Kenntnisse	 über	 unternehmensinterne	 Vorgänge	 ihrer	 Klienten,	 die	 das	 KSA-Team	
anlässlich	 der	 Zusammenarbeit	 erlangt.	 Die	 Verschwiegenheitspflicht	 besteht	 auch	
nach	Beendigung	des	Vertrages	fort.	

(2)		 Der	 Auftraggeber	 steht	 dafür	 ein,	 dass	 die	 im	 Rahmen	 des	 Auftrags	 übermittelten	
Ergebnisse	und	 Informationen,	die	zum	Teil	Betriebsgeheimnisse	von	KSA	enthalten	
können,	nur	für	seine	eigenen	Zwecke	verwendet	werden.	Die	Weitergabe	an	einen	
Dritten	bedarf	der	vorherigen	schriftlichen	Zustimmung	von	KSA.		

(3)	 Die	 KSA	 steht	 dafür	 ein,	 dass	 sie	 ihren	Mitarbeitern	 und	 Partnern	 Vertraulichkeits-	
und	 Verschwiegenheitspflichten	 auferlegt	 hat,	 die	 den	 Regelungen	 des	 oben	
genannten	Abschnittes	entsprechen.			

(4)	 Die	KORDES	Strategy	Advisors	darf	Unternehmensinformationen	ihrer	Klienten	in	
anonymisierter	Form	für	ihre	interne	Aufarbeitung	verwenden.	
	

§	8		 Datenschutzerklärung	

(1) KORDES	Strategy	Advisors	erhebt	und	verwendet	die	personenbezogen		
Daten	von	natürlichen	wie	juristischen	Personen	ausschließlich	im	Rahmen	der	
Bestimmungen	der	Datenschutz-Grundverordnung	(DSGVO)	und	der		EU-DSGVO.	

Die	Datenschutzrichtlinie	der	KSA	ist	veröffentlicht	und	einsehbar	unter		
www.kordes-kempten.de		

§	9		 Schlussbestimmungen	

(1)		 Sollte	 eine	 Bestimmung	 dieser	 AGB	 unwirksam	 sein	 oder	 werden,	 so	 werden	 die	
übrigen	Bestimmungen	hiervon	nicht	berührt.	Anstelle	der	unwirksamen	Bestimmung	
soll	 eine	 Regelung	 treten,	 die	 im	Rahmen	 des	 rechtlich	 Zulässigen	 dem	Willen	 und	
Interesse	beider	Parteien	am	nächsten	kommt.	

(2)		 Für	den	Auftrag,	seine	Durchführung	und	die	sich	hieraus	ergebenen	Ansprüche	gilt	
ausschließlich	deutsches	Recht	

(3)	 Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	ist	Kempten	/	Allgäu		

	

	 	 	 	 	 	


